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Der Beitrag schlägt eine zweidimensionale, institutionelle Bestimmung von Typen parlamentari-
scher Demokratien vor, im Hinblick auf die Proportionalität des Wahlsystems einerseits und
(quasi-)legislative Vetopunkte andererseits. Dabei werden drei Grundtypen der parlamentari-
schen Demokratie unterschieden: die pluralitäre, die majoritäre und die supermajoritäre. Die Ty-
pologie hat bedeutsame Vorteile gegenüber dem Ansatz von Arend Lijphart. Sie lässt sich durch
eine zweidimensionale Konzeptualisierung konsistent fundieren, sie schließt an zentrale Kontro-
versen der normativen Demokratietheorie an, sie ermöglicht eine systematische Anknüpfung an
handlungstheoretische Ansätze wie die Vetospielertheorie und sie stellt die Eigenarten der majori-
tär verfassten Demokratie heraus, welche bei Lijphart systematisch unterbelichtet bleiben. Die
wichtigste Variante dieses Typs zeichnet sich durch die Anwendung des Proporzprinzips im Wahl-
system und des Mehrheitsprinzips im Gesetzgebungsprozess aus. Es wird gezeigt, dass in diesen
Demokratien die legislative Mehrheitsregel selbst zu „konsensualen“ Verhaltensmustern beitragen
kann.

1. Einleitung

Dieser Beitrag entwickelt Vorschläge für die Typologisierung parlamentarischer Demo-
kratien sowie für die theoriegeleitete Analyse von Interaktionsmustern zwischen Regie-
rungen und Fraktionen.1 Ausgangspunkt der Diskussion ist Lijpharts (1999) bahnbre-
chende Analyse, welche die „Muster der Demokratie“ im internationalen Vergleich ent-
lang zweier Dimensionen erfasst. Ich argumentiere, dass Lijpharts Ansatz an einem
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grundlegenden Defekt leidet: dem Versuch, Verhaltensmuster der Kabinettsbildung, der
Regierungsdominanz und der Interessenvermittlung in die Bestimmung von Demokra-
tietypen einzubeziehen.2 Der Beitrag erläutert, warum dieser Versuch kontraproduktiv
ist, und zeigt, dass er zahlreiche spezifischere Probleme von Lijpharts Analyse erklärt,
auf die in der Literatur bereits hingewiesen wurde.

Ich plädiere dafür, den zweidimensionalen Demokratietyp primär institutionell zu
messen, im Hinblick auf die Disproportionalität des Wahlsystems einerseits und (qua-
si-)legislative Vetopunkte andererseits. Dabei werden drei Grundtypen der parlamenta-
rischen Demokratie unterschieden: die pluralitäre, die majoritäre und die supermajori-
täre. Diese Messung hat wichtige Vorteile. Erstens lässt sie sich durch eine zweidimen-
sionale Konzeptualisierung konsistent fundieren. Gefragt wird, welcher Anteil der
Wählerstimmen mindestens notwendig ist, um einerseits eine absolute Mehrheit der
Sitze im Parlament zu erreichen und andererseits den legislativen Status quo sicher und
dauerhaft zu verändern. Zweitens schließt diese Konzeptualisierung an zentrale Kontro-
versen der normativen Demokratietheorie an. Dabei geht es vor allem um die Frage,
was der demokratische Grundwert politischer Gleichheit institutionell impliziert. Drit-
tens lässt sich die institutionelle Messung systematisch mit handlungstheoretischen An-
sätzen wie der Vetospielertheorie von Tsebelis (2002) verbinden, um die Interaktions-
muster zwischen Regierungen und Fraktionen theoretisch zu analysieren. Diese Analyse
bestärkt die Ausdifferenzierung der majoritär verfassten Demokratie, wie sie etwa von
den skandinavischen Ländern repräsentiert wird. Ich argumentiere, dass die beobacht-
baren „konsensualen“ Verhaltensmuster in diesen Demokratien auch auf die Geltung
der Mehrheitsregel im legislativen Prozess zurückzuführen sind.

Abschnitt 2 diskutiert die Probleme von Lijpharts Ansatz, Abschnitt 3 schlägt eine
alternative Konzeptualisierung und Messung vor. Abschnitt 4 verknüpft die Messung
mit einer handlungstheoretischen Analyse, Abschnitt 5 diskutiert die Vor- und Nach-
teile der Beschränkung auf parlamentarische Systeme. Abschnitt 6 fasst die wesentli-
chen Ergebnisse zusammen.

2. Lijpharts Ansatz

Lijphart (1999) misst etablierte Demokratien empirisch entlang zweier Dimensionen.
Die „executives-parties“-Dimension (EP-Dimension) berücksichtigt die Disproportiona-
lität des Wahlsystems, die effektive Anzahl von Parteien, die Häufigkeit unterschiedli-
cher Kabinettstypen, die Regierungsstabilität (als Indikator für Regierungsdominanz)
und das Interessengruppensystem. Die „federal-unitary“-Dimension (FU-Dimension)
ist eine Art Vetopunkt-Index, bestehend aus Föderalismus- und Dezentralisierungsgrad,
Stärke des Bikameralismus, Schwierigkeitsgrad der Verfassungsänderung, Stärke der ver-
fassungsrichterlichen Überprüfbarkeit von Gesetzen sowie Zentralbankunabhängigkeit.
Dieser Abschnitt zeigt, zu welchen Problemen Lijpharts Versuch führt, Interaktions-
muster zwischen Regierungen, Fraktionen und Verbänden in die Messung auf der EP-

Normative Modelle, institutionelle Typen und beobachtbare Verhaltensmuster 407

2 Dieses Charakteristikum von Lijpharts Ansatz wurde insbesondere von Fuchs (2000: 28–29,
32–33) hervorgehoben. Vgl. auch Bogaards (2000).



Dimension einzubeziehen. Er beginnt mit Lijpharts Konzeptualisierung, da bereits dort
eine analytische Vermischung von formalen Regeln und Verhalten stattfindet.

2.1 Konzeptualisierung

Lijpharts Konzeptualisierung ist eindimensional. Er charakterisiert ein idealtypisches
„Mehrheitsmodell“ und ein idealtypisches „Konsensmodell“. Sie bilden gleichsam die
Endpunkte des konzeptionellen Kontinuums. Lijphart (1999: 1) charakterisiert seine
beiden Demokratiemodelle als Antwort auf die Frage: „[W]ho will do the governing
and to whose interest should the government be responsive when the people are in dis-
agreement and have divergent preferences?“ Die eine Antwort laute „the majority of
the people“, die andere „as many people as possible“; das Konsensmodell akzeptiere die
Mehrheitsregel als Mindesterfordernis, aber: „it seeks to maximize the size of these ma-
jorities“ (Lijphart 1999: 2).

Diese Konzeptualisierung ist doppelt defizitär. Erstens unterscheidet sie nicht klar
zwischen Institutionen und Verhalten. Dies zeigt sich bei der Bestimmung des Kon-
sensmodells, welches auf der Ebene beobachtbaren Verhaltens definiert ist: Möglichst
breiter Konsens soll gesucht werden. Lijphart vermeidet damit die Antwort auf seine ei-
gentliche, demokratietheoretisch zentrale Frage: Welche Regeln sollen gelten, wenn Un-
einigkeit auch nach der Konsenssuche fortbesteht (vgl. etwa Christiano 1996: Kapitel 2)?

Zweitens unterscheidet die Konzeptualisierung nicht klar zwischen zwei Ebenen der
Anwendung von Entscheidungsregeln: der Wahl von Repräsentanten und dem Gesetz-
gebungsprozess. Dies zeigt sich bei seiner Bestimmung des Mehrheitsmodells. Impli-
ziert dieses die Anwendung der (absoluten oder relativen) Mehrheitsregel auf beiden
Ebenen oder nur im Gesetzgebungsprozess? Geht es um die Mehrheit der Wählerstim-
men oder der Mandate? Lijphart gibt inkonsistente Antworten. Einerseits bezieht sich
die oben zitierte Charakterisierung des Mehrheitsmodells auf die Mehrheit der Wähler-
stimmen. Dies könnte darauf hindeuten, dass auch im Mehrheitsmodell bei der Wahl
der Repräsentanten die Proporzregel zur Anwendung kommen sollte, weil damit am
ehesten sicher gestellt wird, dass eine Regierungsmehrheit auch einer annähernden
Wählermehrheit entspricht. Andererseits wählt Lijphart als Idealtyp der Mehrheitsde-
mokratie das Westminster-Modell, das bekanntlich die Mehrheitsregel auf beiden Ebe-
nen anwendet. Deshalb reicht einer Partei regelmäßig eine deutliche Minderheit der
Wählerstimmen aus, um eine deutliche Mehrheit der Parlamentssitze (in der ersten
Kammer) zu erreichen. Lijphart (1999: 2, 15) charakterisiert dieses Modell deshalb
mittlerweile selbst mit Nagels (2000) Begriff der „pluralitären Demokratie“.3 Auch
Lijpharts Mehrheitsmodell bleibt somit konzeptionell unklar.

2.2 Operationalisierung und Messung

Das zentrale Problem der empirischen Messung bei Lijphart ist, dass sie nicht analy-
tisch zwischen Institutionen und Verhalten trennt. Ich werde zunächst die Bedeutung
und dann die Möglichkeit dieser Trennung diskutieren.
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Die obigen Bemerkungen legen nahe, dass es zwei Typen von „Konsensdemokra-
tien“ geben kann: solche mit und solche ohne institutionellen Zwang zu breitem Kon-
sens. Diesem Unterschied kann man empirisch nur nachgehen, wenn man Institutio-
nen und Verhalten klar unterscheidet. Wir können zwar bestimmten institutionellen
Regeln plausible kausale Mechanismen zuordnen, diese Mechanismen übersetzen sich
aber nicht direkt in beobachtbares Verhalten. Zum einen sind Verhaltensmuster häufig
das Ergebnis des Zusammenwirkens unterschiedlicher Mechanismen, zum anderen
kann dasselbe beobachtbare Verhalten Resultat unterschiedlicher (Kombinationen von)
Mechanismen sein. Wenn man Institutionen und Verhalten nicht trennt, besteht des-
halb die Gefahr, in folgender Weise zirkulär zu argumentieren: Konsensuale Institutio-
nen sind definiert als solche, die konsensuales Verhalten hervorbringen, und das kon-
sensuale Verhalten wird durch die konsensualen Institutionen erklärt.

Die Unterscheidung von Institutionen und Verhalten ist aber nicht ontologischer,
sondern methodischer Natur (Diermeier/Krehbiel 2003: 126–127). Wo man die
Trennlinie zieht, hängt von der Fragestellung ab. Ein Beispiel: „Aktivistische“ Verfas-
sungsrichter zeigen ein bestimmtes Verhaltensmuster. Will man dieses erklären, muss
man unter anderem das Regelsystem betrachten, das die Anreizstruktur der Richter be-
einflusst. Will man dagegen analysieren, wie sich Regierung und Parteien strategisch
auf aktive Richter einstellen, kann man das Verhaltensmuster letzterer durchaus als Teil
der institutionellen Anreize und Beschränkungen ersterer verstehen. Wo man die
Trennlinie zwischen Institutionen und Verhalten zieht, ist also davon abhängig, wel-
chen Ausschnitt einer komplexen kausalen Struktur man betrachtet.

Analysiert man die kausale Struktur von Lijpharts beiden Dimensionen, werden zwei
Unterschiede deutlich (siehe Abbildung 1a). Die FU-Dimension bildet überwiegend
Aspekte der Verfassungsstruktur ab, die einander in relativ geringem Maße kausal
nachgeordnet sind. Zwar befördert Föderalismus starken Bikameralismus und ausge-
prägte Verfassungsgerichtsbarkeit, die entsprechenden Zusammenhänge sind jedoch lo-
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Abbildung 1a: Lijpharts Ansatz

Quelle: Eigene Darstellung.
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gisch wie theoretisch relativ schwach (Taagepera 2003: 10–11); vielmehr kann man die
Aspekte der FU-Dimension als teilweise additiv und teilweise funktional äquivalent
verstehen (Kaiser 1998; Schmidt 2000).4 Die institutionelle Anreizstruktur von Regie-
rung, Parteien und Verbänden wird durch die Gesamtheit institutioneller Vetopunkte
definiert. Die Variablen der EP-Dimension bilden dagegen überwiegend Verhaltens-
muster ab und lassen sich – mit der Ausnahme des Interessenvermittlungssystems – in
eine kausale Reihenfolge bringen (Lijphart 1999: 181).5 Das Wahlsystem beeinflusst
das Parteiensystem, dieses beeinflusst Kabinettstypen, und die Kabinettstypen (sowie
das Parteiensystem) beeinflussen Kabinettsstabilität. Während die ersten beiden Varia-
blen die Regeln des Wahlsystems sowie Aspekte der Gesellschaftsstruktur widerspie-
geln, bilden die letzten beiden Variablen Interaktionsmuster von Regierungen, Fraktio-
nen und Verbänden ab. Deren Einbeziehung in die Bestimmung von Demokratietypen
ist theoretisch kontraproduktiv und empirisch erfolglos.

Theoretisch kontraproduktiv ist sie, weil institutionelle Anreizstrukturen und beob-
achtbare Verhaltensmuster tatsächlich in problematischer Weise vermischt werden.
Muster der Kabinettsbildung und -beendigung sowie der Interessenvermittlung spiegeln
nicht zuletzt das strategische Anpassungsverhalten von Regierungen, Parteien und Ver-
bänden an das institutionelle Umfeld wider, das sich aus dem Zusammenwirken von
Wahl- und Parteiensystem einerseits und (quasi-)legislativen Vetopunkten (FU-Dimen-
sion) andererseits ergibt. Die Verhaltensmuster können daher nicht unverzerrt analy-
siert und erklärt werden, wenn sie zur Bestimmung des Demokratietyps entlang der
EP-Dimension verwandt werden. Insbesondere ist es unmöglich zu berücksichtigen,
dass unterschiedliche Kombinationen von kausalen Mechanismen zu ähnlichen beob-
achtbaren Verhaltensmustern führen können.

Ein Beispiel: Lijpharts Prototyp eines konsensualen Kabinettstyps ist die „übergroße
Koalition“. Es gibt jedoch aus handlungstheoretischer Sicht zwei Grundtypen einer sol-
chen Koalition. In einem Fall sind große Koalitionen eine Antwort auf supermajoritäre
Entscheidungsregeln im Gesetzgebungsprozess, d.h. dem institutionellen Zwang zu brei-
tem Konsens aufgrund eines Minderheitenvetos. Im anderen Fall ergibt sich eine große
Koalition als strategisches Gleichgewicht von Parteikalkülen unter den Bedingungen
der Mehrheitsregel. Der Unterschied zwischen diesen Fällen ist bedeutsam, nicht zu-
letzt aus demokratietheoretischen Gründen (dazu mehr in Abschnitt 3), er kann jedoch
im Rahmen von Lijpharts Ansatz nicht systematisch berücksichtigt werden. Dies ist be-
merkenswert, da die bedeutendste analytische Erzählung über die Herausbildung der
Schweizer Konkordanzdemokratie – Lijpharts Prototyp der Konsensdemokratie – die
strategische Anpassung der Regierungsmehrheit an die Vetodrohung von Minderheiten
hervorhebt. Diese Drohung basiert vor allem auf der Referendumsinitiative (Neidhart
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5 Das Interessenvermittlungssystem wird hier nicht näher diskutiert, weil Lijphart (2003) dessen
Integration in die EP-Dimension selbst nicht empirisch, sondern theoretisch rechtfertigt. Diese
Rechtfertigung wird in Abschnitt 4 kritisiert.



1970; Jung 2001: 271–278). Armingeon (1999: 470) betont darüber hinaus den de-
zentralisierten Schweizer Föderalismus. Der Schweizer Koalitionstyp „übergroße Koali-
tion“ sollte deshalb auch innerhalb von Lijpharts Forschungsansatz als Verhaltensmuster
verstanden werden, das sich als Reaktion auf das institutionelle Umfeld, insbesondere
entlang der FU-Dimension, herausgebildet hat.

Die Einbeziehung der Verhaltensmuster von Regierungen und Fraktionen in die
EP-Dimension ist aber auch empirisch erfolglos. Indem Lijphart diese einbezieht, wird
die betrachtete Kausalkette relativ lang (siehe Abbildung 1a). An jedem kausalen Kno-
tenpunkt kommen jedoch weitere Variablen ins Spiel, die in verschiedenen Ländern zu
unterschiedlichen Verhaltensmustern führen können. Die Korrelationen zwischen den
Variablen der EP-Dimension sollten deshalb immer geringer werden und ein gemeinsa-
mer Faktor immer unwahrscheinlicher. Ich argumentiere, dass dies so ist und dass
Lijphart nur deshalb starke Korrelationen findet, weil er die Operationalisierung der
Variablen „Kabinettstypen“ und „Regierungsdominanz“ an diesem Ziel ausrichtet. Er
kommt dadurch zu Indikatoren, die mit den theoretischen Konzepten wenig zu tun
haben.6

Der für Lijphart plausibelste Indikator für Kabinettstypen wäre die sogenannte öf-
fentliche Kabinettsunterstützung, d.h. der prozentuale Anteil der Wählerstimmen, wel-
che die Regierungsparteien auf sich vereinigen (so auch: Lijphart 1997). Er mäße die
„Inklusivität der Regierung“ (Müller/Jenny 2004: 311). Lijphart wählt diesen Indikator
jedoch nicht, weil er zu keinen passenden Ergebnissen führen würde. Empirisch ist er
nicht hoch mit der effektiven Anzahl von Parteien korreliert, da viele Parlamentspar-
teien sowohl zu hoher Kabinettsunterstützung führen können, wie bei der Schweizer
Vierparteien-Koalition, als auch zu niedriger, wie bei den skandinavischen Minderheits-
regierungen. Theoretisch passt der Indikator nicht zu Lijpharts Erklärung von Verhal-
tensmustern. Er zeichnet ein laut Lijphart falsches Bild der Verhaltensmuster in den
skandinavischen Ländern. Diese Muster seien „closer to the give-and-take bargaining
and accommodationist styles of the power-sharing democracies than to the adversarial
and confrontational spirit of the Anglo-American majority-rule democracies“ (Lijphart
1997: 157). Lijphart nutzt also eine bereits festgelegte qualitative Interpretation skandi-
navischer Verhaltensmuster zur Auswahl eines Indikators und damit eines passenden
quantitativen Datenmusters.7

Der Indikator, den Lijphart letztlich wählt, ist mit der effektiven Anzahl von Par-
teien hoch korreliert, weil Lijphart genau die Aspekte von Kabinettstypen ausblendet,
die nicht aus dem Format des Parteiensystems folgen. Lijphart nimmt an, dass der Un-
terschied zwischen Minderheits- und Mehrheitsregierungen keinen systematischen Ein-
fluss auf den mehrheits- oder konsensdemokratischen Charakter des Regierungssystems
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6 Lijpharts Vorgehen ist insofern vorbildlich, als er seine Entscheidungen im Forschungsprozess
sehr transparent macht (Lijphart 1997, 2000). Nur dadurch wird die folgende Kritik möglich.

7 Die für Lijphart unpassenden skandinavischen Datenmuster für öffentliche Kabinettsunter-
stützung zeigen m.E., dass Lijpharts konzeptioneller Fokus auf die Inklusivität von Regie-
rungskoalitionen zu eng ist. Auch wenn man sich zur Charakterisierung von Konsensdemokra-
tien auf Verhaltensmuster konzentrieren will, scheint die Ebene des Parlaments (Inklusivität
von Gesetzgebungskoalitionen) letztlich wichtiger als die Ebene der Regierung (siehe Ganghof
2005 und Müller/Jenny 2004: 311, 316).



habe: Einparteien-Mehrheitsregierungen seien majoritäre Phänomene, übergroße Koali-
tionen und Mehrparteien-Minderheitsregierungen konsensuale Phänomene, minimale
Gewinn-Koalitionen und Einparteien-Minderheitsregierungen irgendwo dazwischen
(Lijphart 1999: 91). Diese Operationalisierung kann man aus theoretischer Sicht „rät-
selhaft“ finden (Mainwaring 2001: 172), weil sie gerade nicht die Inklusivität der Re-
gierung einfängt. Denn nach Lijpharts Gruppierung von Kabinettstypen ist z.B. eine
Zweiparteien-Minderheitsregierung mit 30 Prozent Wählerunterstützung konsensualer
als eine Zweiparteien-Mehrheitsregierung mit 51 Prozent Wählerunterstützung und ge-
nauso konsensual wie eine übergroße Koalition mit 80 Prozent Wählerunterstützung.
Empirisch ist diese Operationalisierung notwendig, damit eine starke Korrelation mit
der effektiven Anzahl von Parteien erreicht wird.8 Wie Taagepera (2002) zeigt, sind
beide Variablen in der Tat nahezu identisch. Da indes gleichzeitig der Eindruck er-
weckt wird, als würde tatsächlich die Inklusivität der Regierung gemessen, wird im Er-
gebnis der Unterschied zwischen ganz verschiedenen Ländern verwischt: zwischen Län-
dern wie Dänemark, wo Mehrparteien-Minderheitsregierungen in der Regel lediglich
absolute Gesetzgebungsmehrheiten im Parlament benötigen, und Ländern wie der
Schweiz, wo in der Regel tatsächlich übergroße Gesetzgebungsmehrheiten notwendig
sind, um den Status quo sicher und dauerhaft zu verändern.

Ähnliche Probleme zeigen sich für die kausal nachfolgende Variable der EP-Dimen-
sion: der Regierungsdominanz gegenüber dem Parlament (vgl. Abbildung 1a). Wie Tse-
belis (2002: 109–111) ausführt, ist Regierungsstabilität ein äußerst schlechter Indikator
für dieses Konzept – und Lijphart (1999: 129–132) liefert kein Argument für diese
Operationalisierung. Darüber hinaus funktioniert der Indikator auch empirisch
schlecht, insbesondere für präsidentielle Demokratien, weshalb Lijphart elf von 36
Ländern impressionistische Werte zuweist. Ein theoretisch plausibler Indikator wäre die
institutionelle Agenda-Setzer-Macht der Regierung (Tsebelis 2002: 111–114; Döring
2005). Dass Lijphart diesen oder andere Indikatoren nicht ins Auge fasst, scheint wie-
derum empirisch bedingt: Die Stabilität der Regierungen folgt – in parlamentarischen
Systemen – zu einem guten Teil aus dem Format des Parteiensystems, so dass es eine
starke Korrelation zwischen den beiden Variablen gibt (Gallagher et al. 2001: 368–
369).

Lijpharts Versuch, Interaktionsmuster zwischen Regierungen und Parlamentspartei-
en in die Messung von Demokratietypen einzubeziehen, bleibt somit empirisch erfolg-
los und reduziert die konzeptionelle Klarheit sowie die Validität der Messung. Dies
führt unweigerlich zu Problemen bei der theoretischen Erklärung von Verhaltensmus-
tern und bei der Interpretation von Lijpharts (1999) Performanztests (mehr dazu in
Abschnitt 4). Im nächsten Abschnitt wird deshalb ein alternativer Ansatz zur zweidi-
mensionalen Typologisierung und Messung von parlamentarischen Demokratien vorge-
schlagen, der nicht auf die Faktoranalyse zurückgreift und sich primär auf formale Re-
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8 Lijphart (1999: 106–108) nimmt noch weitere Anpassungen für einzelne Länder vor. Ein Bei-
spiel ist Japan, das eine relativ hohe Anzahl von effektiven Parteien hat, aber häufig von Ein-
parteien-Mehrheitsregierungen regiert wurde. Lijphart zählt deshalb LDP-Mehrheitsregierun-
gen zwischen 1976 und 1993 als Minderheitsregierungen, weil sich diese Koalitionen angeblich
wie Minderheitsregierungen verhalten hätten (Lijphart 1999: 108). Auch für Österreich nimmt
Lijphart (1999: 106–107, 2000: 230) Änderungen vor.



geln konzentriert. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 4 unter Berücksichtigung des
Zusammenspiels der beiden Dimensionen (sowie weiterer institutioneller Variablen) die
Verhaltensmuster von Regierungen und Parlamentsparteien handlungstheoretisch ana-
lysiert (vgl. Abbildung 1b).

3. Institutionelle Typen parlamentarischer Demokratie

3.1 Konzeptualisierung

Die Diskussion geht von Nagel (2000) aus, der einen Vorschlag zur besseren konzep-
tionellen Fundierung von Lijpharts Messungen gemacht hat. Nagel schlägt ein erwei-
tertes Spektrum der Demokratie vor. Er fragt: Wie viele von N Wählern unterstützen
die Regierungs- oder Gesetzgebungskoalition?9 Die resultierende Variable kann Werte
von 1 (Diktatur) bis N (Einstimmigkeit) annehmen. Empirisch relevant sind vor allem
drei grob unterscheidbare Typen. In der „majoritären“ Demokratie liegt sie im Bereich
von N/2 + 1, in der „pluralitären“ Demokratie deutlich darunter, in der „supermajo-
ritären“ Demokratie deutlich darüber. Als empirischen Indikator schlägt Nagel die
öffentliche Kabinettsunterstützung vor und im Fall von Minderheitsregierungen die öf-
fentliche Unterstützung der Gesetzgebungskoalition.

Nagels Konzeptualisierung teilt zwei Probleme mit Lijpharts Ansatz: die Konzentra-
tion auf beobachtbares Verhalten und die Eindimensionalität. Beide lassen sich vermei-
den, indem man sich auf institutionelle Notwendigkeiten konzentriert und zwei theo-
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Abbildung 1b: Der Alternativvorschlag

Quelle: Eigene Darstellung.
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9 Zur Vereinfachung soll hier und im Folgenden der Begriff „Koalition“ auch Einparteienregie-
rungen umfassen.



retische Dimensionen unterscheidet, die sich summieren lassen (Abbildung 2). Vertikal
wird gefragt: Wie viele von N Wählern brauchen Parteien mindestens, um eine absolu-
te Mehrheit der Sitze im Parlament zu erreichen? Der angenommene Wertbereich der
resultierenden Variablen ES (für „elektorales System“) liegt zwischen 1 und N/2 + 1.
Horizontal wird gefragt: Wie viele zusätzliche Wählerstimmen sind notwendig, um si-
cher und dauerhaft den legislativen Status quo zu verändern? Der angenommene Wer-
tebereich der resultierenden Variablen LS (für „legislatives System“) erstreckt sich von
0 bis N/2 – 1. Die beiden Dimensionen können addiert werden, so dass die institutio-
nelle Variante von Nagels erweitertem „Spektrum der Demokratie“ diagonal in Abbil-
dung 2 liegt.10 In einer idealtypischen Mehrheitsdemokratie liegt das minimale Wäh-
lerunterstützungserfordernis zur Erreichung einer Gesetzgebungsmehrheit bei N/2 + 1,
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10 Theoretisch gehen beide Dimensionen über die eingezeichneten Endpunkte hinaus. Siehe dazu
den Anhang am Ende des Beitrags.

Abbildung 2: Theoretische Typen parlamentarischer Demokratie

Quelle: Eigene Darstellung.

Anmerkung: Die Trennlinien zwischen den Demokratietypen dienen der Veranschaulichung. Die
dargestellte Konzeptualisierung impliziert streng genommen ein Kontinuum von Demokratiety-
pen (vgl. Nagel 2000). Vgl. auch den Anhang am Ende des Beitrags.
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in einer pluralitären Demokratie deutlich darunter und in einer supermajoritären De-
mokratie deutlich darüber.

Der analytische Ausgangspunkt von Abbildung 2 ist ein unikamerales Parlament,
das anhand unterschiedlicher Wahlsysteme gewählt und in dem die Macht der parla-
mentarischen Mehrheit durch ein Minderheitenveto begrenzt werden kann. Diese Per-
spektive schließt an die normative Demokratietheorie an, wobei zwei grundlegende Be-
wertungs- und Rechtfertigungsdimensionen zu unterscheiden sind. Demokratie kann
einerseits als Instrument zur Erreichung erstrebenswerter Ergebnisse und andererseits als
intrinsisch wertvoll betrachtet werden (Christiano 2003: 6–7). Was die instrumentelle
Dimension angeht, so benennt die normative Theorie, was „gute“ Ergebnisse sind,
während die empirische Performanzforschung den Zusammenhang zwischen Institutio-
nen und Ergebnissen untersucht. Der Vorteil der Konzeptualisierung in Abbildung 2
im Hinblick auf diese Dimension liegt darin, dass sie majoritäre und supermajoritäre
Demokratien klar unterscheidet und dadurch deren potentielle Performanzunterschiede
betont (mehr dazu in Abschnitt 4.1).

Die Diskussionen über die intrinsische Qualität demokratischer Institutionen wer-
den bei Lijphart (1999) weitgehend ausgeblendet. Dabei geht es insbesondere um die
Frage, wie elektorale und legislative Institutionen ausgestaltet sein sollten, um dem de-
mokratischen Grundwert politischer Gleichheit gerecht zu werden. Die Abbildung ver-
weist auf zwei Aspekte politischer Gleichheit. Zahlreiche Theoretiker haben ein mög-
lichst proportionales Wahlrecht und damit einen möglichst hohen Wert für ES als in-
stitutionelle Implikation politischer Gleichheit betrachtet. Das m.E. entscheidende Ar-
gument wird von Christiano (1996: 224–242) entwickelt: Sollen die Wähler, über ihre
Repräsentanten, gleichberechtigt an der Wahl der gesellschaftlichen Ziele beteiligt sein,
dann muss das Kräfteverhältnis zwischen den Repräsentanten (Parteien) im Parlament
in etwa dem Kräfteverhältnis zwischen ihren Wählern entsprechen.11 Deshalb: „[G]iven
legislative majority rule, it follows that a society that uses proportional representation
to elect its parliament is (...) more reliably majoritarian in its overall power relations
that [sic] one that uses a ,majoritarian‘ electoral system“ (Miller 1996: 210). Millers
Prämisse verweist auf die zweite Seite der Gleichheits-Medaille und damit auf die hori-
zontale Dimension: Soll man, wie in der supermajoritär verfassten Demokratie, das le-
gislative Mehrheitserfordernis über die absolute Mehrheit von N/2 + 1 hinaus erhöhen?
Während einige Demokratietheoretiker diesen Vorschlag unterstützen, lehnen ihn viele
andere wiederum unter Verweis auf politische Gleichheit ab. Durch supermajoritäre
Entscheidungsregeln würde die Minderheit bzw. der legislative Status quo privilegiert
und somit die Gleichheit zwischen den Wählern verletzt (z.B. Dahl 1989: 139–141).

Die normative Kontroverse über die institutionellen Anforderungen politischer
Gleichheit kann aus Platzgründen nicht ausführlicher diskutiert werden (vgl. Ganghof
2005). Entscheidend ist hier die Einsicht, dass viele normative Theoretiker das elekto-
rale Proporzprinzip und das legislative Mehrheitsprinzip aus demselben demokratischen
Grundwert ableiten: dem der politischen Gleichheit. Die Kombination dieser beiden
Prinzipien führt deshalb nicht zu einem inkohärenten Mischtyp, sondern zu einer
„echten“ Mehrheitsdemokratie (vgl. Nagel 2000).
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11 Christianos Argument lässt sich anhand des Kriteriums der „Anonymität“ formalisieren (vgl.
dazu Ganghof 2005).



3.2 Operationalisierung und Messung

Die in Abbildung 2 dargestellten Dimensionen sind analytischer Natur. Die numeri-
sche Präzisierung dient der argumentativen Klarheit, sie ist jedoch auf der Ebene empi-
rischer Indikatoren nicht erreichbar. Es gibt indes Indikatoren, mit deren Hilfe Länder
zumindest grob lokalisierbar sind. ES wird maßgeblich vom Wahlsystem beeinflusst –
dies ist der institutionelle Aspekt –, aber auch von gesellschaftsstrukturellen Bedingun-
gen. Es bietet sich deshalb ein (Dis-)Proportionalitäts-Indikator an.12 Zu beachten ist,
dass sich der Demokratietyp durch den Wechsel des Wahlsystems stark ändern kann.
Für Länder mit häufigen Veränderungen des Wahlsystems wie Griechenland ist deshalb
die durchschnittliche Disproportionalität über längere Zeiträume ein problematischer
Indikator. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, verwende ich im Folgenden dennoch
Lijpharts (1999) Daten für den Zeitraum 1971–96. Um die Ausrichtung der Achsen
an Abbildung 2 anzupassen, sind die Disproportionalitätswerte mit minus eins multi-
pliziert. Hohe negative Werte zeigen also hohe Disproportionalität an.

LS kann wie bei Lijphart durch einen Vetopunkt-Indikator gemessen werden. Ex-
traparlamentarische Vetopunkte werden also aus der hier gewählten analytischen Per-
spektive als „Ersatz“ für supermajoritäre Entscheidungsregeln im Parlament betrachtet,
d.h. als Quasi-Minderheitenvetos. Daraus folgt dreierlei. Erstens müssen echte Minder-
heitenvetos ebenfalls berücksichtigt werden. Zweitens liegt es nahe, sich bei anderen
Vetopunkten auf die „starken“ Ausprägungen zu konzentrieren. Zurückhaltende Verfas-
sungsgerichte etwa sind keine schwachen quasi-legislativen Vetopunkte, sondern gar
keine; sie sichern die politischen Spielregeln und ermöglichen somit die normale
Machtausübung der parlamentarischen Mehrheit. Andererseits gehen die Aktivitäten ei-
niger Verfassungsgerichte über diese Schiedsrichterfunktion hinaus, weshalb man solche
Verfassungsgerichte zum Teil als quasi-legislative Vetospieler betrachten kann – nicht
zuletzt weil sich Regierungen strategisch auf solche Gerichte einstellen, so wie sich die
Schweizer Regierungen auf das Referendum eingestellt haben. Drittens muss die Ge-
wichtung der einzelnen Vetopunkte als Quasi-Minderheitenvetos explizit theoretisch ge-
rechtfertigt werden (Ganghof 2003: 5–7).

Der hier gewählte Fokus ist spezifischer als der von Lijphart (1999). Es geht nicht
um die detaillierte Erfassung aller möglichen Formen der Machtteilung in Staaten, son-
dern um die Beschränkung der Machtausübung der Regierungsmehrheit auf zentral-
staatlicher Ebene bei der Erfüllung der ihnen verfassungsmäßig zugewiesenen Aufgaben.
Die föderalstaatliche Aufteilung von Zuständigkeiten wird etwa nur berücksichtigt, in-
sofern sie die Machtausübung der Regierungsmehrheit auf zentraler Ebene behindert –
entweder direkt oder indirekt in der Form eines starken Bikameralismus. Dieser Fokus
ist analytisch fruchtbar und passt auch zu der Tatsache, dass sich Lijphart auf der
EP-Dimension ausschließlich auf die zentralstaatliche Ebene konzentriert. Dem hier
vorgeschlagenen Index liegen folgende Prämissen zugrunde.
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12 Verschiedene Autoren haben in der Auseinandersetzung mit Lijphart vorgeschlagen, sich auf
die (Dis-)Proportionalität des Wahlsystems und ggf. die Anzahl von Parteien zu konzentrieren
(vgl. z.B. Kaiser et al. 2002: 317, 321).



– Föderalismus und Bikameralismus: Ich erachte nur starken Bikameralismus und dezen-
tralisierten Föderalismus im Sinne von Lijphart (1999) als relevant. Bikameralismus
hat im Hinblick auf LS einen eindeutigeren Effekt, weshalb er stärker gewichtet
wird. Da die beiden „Vetopunkte“ nicht unabhängig voneinander sind, werden sie
allerdings nicht addiert; dezentralisierter Föderalismus kommt nur dann zum Tra-
gen, wenn es nicht ohnehin starken Bikameralismus gibt. Die Länder mit starkem
Bikameralismus erhalten somit den Wert 1, andere Länder mit dezentralisiertem Fö-
deralismus den Wert 0,5 und alle anderen Länder den Wert 0.

– Richterliche Kontrolle: Starke Kontrolle erhält den Wert 1, mittlere den Wert 0,5,
schwache und nicht existierende Kontrolle den Wert 0 (Lijphart 1999: 227).

– Gesetzes- und Referendumsinitiative: Betrachtet wird nicht die Häufigkeit ihrer An-
wendung, sondern ihre Institutionalisierung. Auf der Basis von Jung (2001: Kapitel
5) werden einfache Initiativen mit 1 kodiert, qualifizierte Initiativen mit 0,5.

– Supermajoritäre Entscheidungsregeln (Minderheitenvetos): Diese sind – von Verfas-
sungsänderungen abgesehen – selten und darüber hinaus thematisch eingeschränkt
(Rasch 1995). Eine Ausnahme waren die Minderheitenrechte in der finnischen Edus-
kunta bis 1995, die mit 1 kodiert werden (Jungar 2000: 107, Fn. 40). Thematisch
stark eingeschränkte Minderheitenvetos werden mit 0,5 kodiert. Die Verfügbarkeit
entsprechender Daten schränkt die im Folgenden betrachtete Ländergruppe auf die
länger etablierten parlamentarischen Demokratien ein.
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Abbildung 3: Empirische Typen parlamentarischer Demokratie

Quellen: Disproportionalität: Lijphart (1999), Vetopunkte: siehe Text.

Angaben: Die Referenzlinien stehen für die arithmetischen Durchschnitte.
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Abbildung 3 zeigt die resultierende Karte parlamentarischer Demokratie. Zu beachten
ist, dass sie nur einem Ausschnitt des theoretischen Raums in Abbildung 2 entspricht
(der südliche und östliche Rand ist gleichsam ausgeblendet) und dass die Einheiten der
beiden Dimensionen nicht direkt aufeinander bezogen werden können. Großbritannien
repräsentiert den pluralitären Demokratietyp, Schweden den majoritären, die Schweiz
den supermajoritären. Ein Land wie Australien ist aus der hier gewählten analytischen
Perspektive kein Mischtyp, aber es ist nicht exakt zu positionieren. Einige Länder sind
deutlich anders positioniert als bei Lijphart. Finnland etwa erscheint auf Lijpharts FU-
Dimension als ein äußert majoritäres Land, weil er die supermajoritären Entschei-
dungsregeln in der Eduskunta vernachlässigt. Österreich und die Niederlande erschei-
nen dagegen hier weniger supermajoritär, weil die vorhandenen „schwachen“ Formen
von Bikameralismus und (in Österreich) Föderalismus kein Gewicht erhalten.

Natürlich bedarf dieser Messansatz der Weiterentwicklung. Eine Frage ist, ob die
Messung der beiden Demokratiedimensionen noch stärker auf formale Regeln gestützt
werden kann und sollte. In der hier vorgeschlagenen Messung bilden beide Dimensio-
nen auch Verhaltensmuster ab. Bei dem Vetopunkt-Index ist dies der Fall, weil Lijp-
harts Kodierung von Institutionen wie Föderalismus oder Verfassungsgerichtsbarkeit
teilweise auf qualitativen Einschätzungen von Verhaltensmustern beruht (Lijphart
1999: 190, 225). Wie ich erläutert habe, ist dies relativ unproblematisch, solange nicht
diese Verhaltensmuster selbst erklärt werden sollen. Eine strikt institutionelle Messung
ist insofern nicht unbedingt notwendig. Darüber hinaus ist sie eventuell auch nicht
hinreichend, da die relevanten Verhaltensmuster, etwa der Aktivismus von Verfassungs-
gerichten, auch von nicht-institutionellen Variablen beeinflusst wird, z.B. der öffentli-
chen Wertschätzung (vgl. Vanberg 2005: 188). Trotzdem ist die weitere systematische
Sammlung institutioneller Daten, auf die eine noch stärker institutionelle Messung ge-
stützt werden könnte, wünschenswert.

Aber auch um die hier vorgeschlagene Messung zu verfeinern und auf eine größere
Ländergruppe anzuwenden, bedarf es weiterer systematischer Datensammlung, bei-
spielsweise über supermajoritäre Entscheidungsregeln innerhalb von Parlamenten. Da-
bei treten unweigerlich Interpretations- und Gewichtungsprobleme auf. In Österreich
etwa gibt es politikfeldspezifische supermajoritäre Regeln, z.B. in der Schul- und
Hochschulpolitik, die hier nicht berücksichtigt wurden. Hier kommt das aus der Veto-
punkt-Literatur bekannte Problem zum Vorschein, dass institutionelle Regime auch
über Politiksektoren hinweg erheblich variieren können. Die Bestimmung der „durch-
schnittlichen“ Position eines Landes ist deshalb grundsätzlich schwierig. Die Annähe-
rung an eine angemessene Gewichtung unterschiedlicher Sektoren kann letztlich nur
im wissenschaftlichen Austausch und auf der Grundlage systematisch erhobener Daten
gelingen.
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4. Die theoretische Analyse von „konsensualen“ Interaktionsmustern in majoritären und
supermajoritären Demokratien

Dieser Abschnitt verfolgt zwei Ziele. Das erste, übergeordnete Ziel ist zu zeigen, dass
die hier vorgeschlagene Demokratietypologie systematisch mit handlungstheoretischen
Ansätzen wie dem von Tsebelis (2002) verbunden werden kann. Lässt man nämlich die
Muster der Eliteninteraktion bei der Bestimmung des zweidimensionalen Demokratie-
typs außen vor (Abbildung 1b), so unterscheiden sich die beiden Ansätze vor allem da-
rin, welche Abschnitte des kausalen Feldes sie betrachten. Tsebelis nimmt die hand-
lungstheoretische Analyse dort auf, wo die institutionelle Kartierung von Demokratien
endet: bei den parteilichen und institutionellen Vetoakteuren und ihren institutionell
definierten Anreizen und Ressourcen. Das zweite, spezifischere Ziel ist es, anhand der
handlungstheoretischen Analyse zu zeigen, dass die legislative Mehrheitsregel selbst zu
„konsensualen“ Verhaltensmustern beitragen kann. Diese Einsicht relativiert die – teils
implizite – Erklärung von Verhaltensmustern von Lijphart (1997, 1999) und verdeut-
licht, dass die in Abschnitt 3 erreichte Ausdifferenzierung der „echten“ Mehrheitsde-
mokratie nützlich ist. Die Diskussion verdeutlicht gleichzeitig Probleme von Ljipharts
(1999) theoretischer Argumentation sowie der Interpretation seiner Performanzanaly-
sen. Zwei Arten von Verhaltensmustern, die häufig als „konsensual“ betrachtet werden,
werden im Folgenden analysiert: die Bildung übergroßer Regierungs- und Gesetzge-
bungskoalitionen (4.1) und die Abwesenheit beobachtbarer Gesetzgebungsblockaden
(4.2).

4.1 Die Bildung übergroßer Regierungs- und Gesetzgebungskoalitionen

Das zentrale Argument dieses Abschnitts ist, dass die Mehrheitsregel selbst unter be-
stimmten Bedingungen zur Bildung übergroßer Regierungs- und Gesetzgebungskoali-
tionen beitragen kann (vgl. McGann 2004). Der kausale Mechanismus ist aber ein an-
derer als bei supermajoritären Entscheidungsregeln. Bei Geltung letzterer ist es der
Zwang zur Einigung – also die Gefahr einer Blockade –, der die Bildung breiter Mehr-
heiten fördern kann. Bei Geltung der Mehrheitsregel ist es dagegen die Gefahr des
Ausschlusses aus der Koalition, durch die Akteure kompromissbereiter werden können.

Um dieses Argument zunächst für Regierungskoalitionen zu entwickeln, ist eine ein-
fache Typologie von Kabinettstypen hilfreich, die an die oben entwickelte Demokratie-
typologie anknüpft: Abbildung 4 zeigt auf der X-Achse die mindestens notwendige le-
gislative Gesetzgebungsmehrheit (Anzahl der Sitze, S), die eine Regierung benötigt, um
den Status quo sicher und dauerhaft zu verändern. Es geht also um dieselbe Idee wie
auf der legislativen Dimension in Abbildung 2, nur dass hier bei den Mandaten statt
bei den Wählerstimmen angesetzt wird. Der Wertebereich erstreckt sich von S/2 + 1
bis zum theoretischen Extrem von S (Einstimmigkeit aller Abgeordneten). Die Y-Achse
zeigt die tatsächliche legislative Mehrheit einer bestimmten Regierung. Die horizontale
Linie in der Grafik illustriert somit die formale Hürde für eine Regierungsmehrheit, die
diagonale Linie die für eine Gesetzgebungsmehrheit. Die Abbildung verdeutlicht, dass
wir jeweils zwei Typen von Minderheitsregierungen, minimalen Gewinnkoalitionen
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und übergroßen Koalitionen unterscheiden müssen, je nachdem, ob der Status der Re-
gierung im Hinblick auf die Regierungs- und die Gesetzgebungshürde bestimmt wird.

Abbildung 5 zeigt eine empirische Momentaufnahme für den Beginn des Jahres
2000. Auf der X-Achse ist der Vetopunkt-Index aus Abbildung 3 abgetragen (unter Be-
rücksichtigung institutioneller Änderungen in den 1990er Jahren), auf der Y-Achse der
prozentuale Anteil der Mandate, den die Mitglieder der Regierungskoalition auf sich
vereinigen. Die (diagonale) Gesetzgebungshürde kann nicht eingezeichnet werden, weil
der Vetopunkt-Index sie nur grob einfängt. Die Abbildung verdeutlicht jedoch den
wichtigen Unterschied zwischen der permanenten Vierparteien-Koalition in der super-
majoritären Schweiz und der übergroßen Koalition in einem majoritären Land wie
Finnland. Die 1995 gebildete finnische „Regenbogenkoalition“, die von Post-Kommu-
nisten bis Konservativen reichte und 70 Prozent Unterstützung im Parlament hatte, hat
ihren Ursprung offensichtlich nicht in supermajoritären Entscheidungsregeln. Diese
wurden Ende der 1980er Jahre abgeschwächt und Anfang der 1990er Jahre abgeschafft.
Die Koalition ergab sich vielmehr als strategisches Gleichgewicht der Parteikalküle.
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Abbildung 4: Theoretische Fälle von geteilter Regierungsmacht in parlamentarischen
Demokratien

Quelle: Eigene Darstellung.

Angaben: Vgl. Text.
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Entscheidend ist, dass die legislative Mehrheitsregel selbst dazu beitragen kann. Dies
gilt vor allem dann, wenn das Parteiensystem multidimensional ist und es keine struk-
turellen Minderheiten gibt (Miller 1996; McGann 2004: 71–74). Einerseits haben die
formateur-Parteien einen Anreiz, nach breiten Regierungskoalitionen zu suchen, um
stabilere Politikergebnisse zu erreichen und das Risiko zu minimieren, dass sich eine al-
ternative Koalition bildet. Andererseits haben die Oppositionsparteien die Chance, in
Zukunft wieder Teil einer Mehrheitskoalition zu werden, und deshalb auch den Anreiz,
ihre Kooperation zu niedrigen „Kosten“ für die anderen Koalitionäre anzubieten. Beide
kausalen Mechanismen scheinen z.B. bei der Bildung der Regenbogenkoalition eine
Rolle gespielt zu haben. Die finnischen Grünen etwa haben sich, wie ihre Schwester-
parteien in anderen Ländern, bei vielen Themen stark in die politische Mitte bewegt.
Dies war eine rationale Strategie um eines ihrer Hauptziele zu erreichen: die Verhinde-
rung des Ausbaus der Kernenergie. So waren die Grünen zu extremen Konzessionen in
fast allen Politikbereichen außer der Kernenergiepolitik bereit, um Teil der Regenbo-
genkoalition zu werden. Auf der anderen Seite hatten die Sozialdemokraten als forma-
teur-Partei angesichts einer tiefen ökonomischen Krise einen starken Anreiz, breite
Mehrheiten zu bilden und stabile Politikergebnisse zu erreichen (Jungar 2000: Kapitel
6, insbesondere 288–317).

Dieselbe theoretische Logik lässt sich auf die Bildung von Gesetzgebungsmehrheiten
übertragen. In Dänemark etwa bilden sich häufig Minderheitsregierungen, aber es gibt

Normative Modelle, institutionelle Typen und beobachtbare Verhaltensmuster 421

Abbildung 5: Empirische Fälle von geteilter Regierungsmacht in parlamentarischen De-
mokratien, Anfang 2000

Quelle: Kabinettsunterstützung: Datensatz von Hendrik Zorn, Vetopunkt-Index: Siehe Text.

Angaben: Referenzlinie = 50%.
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eine lange Tradition, bei grundlegenden Reformen einen breiten Parteienkonsens anzu-
streben.

Konsenssuche impliziert in majoritären Demokratien jedoch keinen Konsenszwang.
Deshalb konnte etwa die sozialdemokratisch geführte dänische Mehrheitskoalition
(1993–1994) ihre Steuerreform ohne breiten Konsens durchsetzen, und deshalb konnte
in Finnland vor kurzem der Bau eines fünften Kernkraftwerks auch um den Preis ver-
abschiedet werden, dass die finnischen Grünen die „Regenbogen“-Koalition verließen.
Und aus demselben Grund konnten konkordanzdemokratische Verhaltensmuster in
eher majoritär verfassten Demokratien – anders als in der Schweiz – stärker an Bedeu-
tung verlieren (vgl. Abbildung 3 oben). In den Niederlanden besteht das eigentliche
Konkordanzmodell (gesellschaftliche Segmentierung plus Elitenkooperation) nicht
mehr, und die Bildung von Koalitionen folgt in erster Linie der Notwendigkeit, absolu-
te Mehrheiten zu finden (Koole/Daalder 2002: 40). Und auch in Österreich haben sich
die Verhaltensmuster in Richtung „Konfliktdemokratie“ verändert (Müller/Jenny
2004).

All diese Beispiele verdeutlichen, wie wichtig die Unterscheidung zwischen majori-
tären und supermajoritären Demokratien ist. Wie in Abschnitt 2 gezeigt, wird diese
Unterscheidung jedoch bei Lijphart (1999) verwischt. Aus diesem Grund werden seine
Performanztests – also seine Analysen der instrumentellen Qualität von Demokratien –
regelmäßig falsch interpretiert (z.B. Cohen 2001: 377–378; Berggren/Karlson 2003:
116–117).13 Joshua Cohen etwa behauptet, Lijphart (1999) würde zeigen, dass Institu-
tionen, welche die Berücksichtigung aller großer gesellschaftlicher Gruppen erfordern,
zu einer besseren Repräsentation von Frauen, stärkeren Sozialstaaten sowie geringerer
ökonomischer Ungleichheit beitrügen und einen solidarischen und inklusiven Ethos
förderten (Cohen 2001: 377–378). Diese Interpretation ist falsch, da sich die relevan-
ten Performanztests von Lijphart (1999: Kapitel 15–16) auf die EP-Dimension bezie-
hen, entlang derer majoritäre und supermajoritäre Demokratien gar nicht systematisch
unterschieden werden können. Lijpharts Befund einer hohen instrumentellen Qualität
von „Konsensdemokratien“ gilt deshalb auch und gerade für echte Mehrheitsdemokra-
tien. Institutionalisierte Vetorechte von Minderheiten scheinen dagegen zumindest eini-
gen der zitierten Politikergebnisse, z.B. hoher Sozialstaatsquote und Umverteilung, ent-
gegenzustehen (Huber et al. 1993; Schmidt 2000: 347).

4.2 Entscheidungsregeln, Kabinettstypen und legislatives Verhalten

Dieser Abschnitt entwickelt ein weiteres Argument dafür, dass die legislative Mehr-
heitsregel zu konsensualen Verhaltensmustern beiträgt. Das betreffende Verhaltensmus-
ter – d.h. die abhängige Variable – ist hier jedoch nicht die Größe der Regierungs-
oder Gesetzgebungskoalition, sondern vielmehr die Fähigkeit von Parteien, Koalitionen
zu bilden und Kompromisse zu finden. Der Abschnitt will darüber hinaus einen weite-
ren Vorteil des hier gewählten Ansatzes herausarbeiten. Ich zeige, dass es erst durch die
systematische Unterscheidung von Institutionen und Verhalten möglich wird, die von
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ben Lijpharts Performanztests differenziert und kritisch diskutiert (siehe insbesondere Schmidt
2000: 346–351; Armingeon 2002).



Lijphart selbst hervorgehobenen Kausalmechanismen zu analysieren sowie Theorie und
Empirie systematisch aufeinander zu beziehen. Zu diesem Zweck fasse ich zunächst
Lijpharts theoretische Überlegungen zu seinen beiden Demokratiedimensionen zusam-
men.

Lijphart (1999, 2003) sucht eine theoretische Rechtfertigung für die beiden empiri-
schen Demokratiedimensionen. Aufgrund der Vermischung von Institutionen und Ver-
halten muss dieser Versuch jedoch scheitern. Lijphart greift auf Goodins (1996) Unter-
scheidung zwischen gemeinsamer und getrennter Verantwortung oder Handlung von
Akteuren zurück. Diese sei kongruent zur Unterscheidung zwischen den EP- und FU-
Dimensionen: Erstere zeichne sich durch „multiparty face-to-face interactions within
cabinets, legislatures, legislative committees, and concertation meetings“ aus, letztere
dagegen durch „institutional separation“ (Lijphart 1999: 5). Dieses Argument ist un-
plausibel (Ganghof/Bräuninger 2006). Zum einen hängt die Aufteilung von Regierungs-
verantwortung zwischen legislativen Akteuren vom Kabinettstyp ab und liegt somit
quer zu den beiden Dimensionen (vgl. Abbildung 4). Auch die Minderheitsregierungen
in den vermeintlichen „Konsensdemokratien“ Skandinaviens zeichnen sich dadurch
aus, dass die zur Veränderung des legislativen Status quo notwendigen Parteien keine
gemeinsame Regierungsverantwortung tragen. Zum anderen gibt es z.B. auch in Zwei-
kammersystemen reichlich „multiparty face-to-face interactions“, sowohl innerhalb als
auch zwischen den Kammern. Es ist deshalb falsch, bei starkem Bikameralismus wie
beispielsweise in Australien eine institutionelle Trennung zu sehen, bei Minderheitsre-
gierungen wie in Schweden oder Norwegen dagegen nicht. Für beide Fälle gilt Goo-
dins (1996) Argument, dass die notwendige Zustimmung von Oppositionsparteien eine
Veränderung des Status quo erschweren kann, weil diese Parteien keine Handlungs-
und Verantwortungseinheit mit der Regierung bilden. Lijphart kann dieser Tatsache im
Rahmen seines Ansatzes nicht in kohärenter Weise Rechnung tragen. Denn zum einen
blendet er gerade den Unterschied zwischen Minderheits- und Mehrheitsregierung bei
der Operationalisierung von Kabinettstypen aus, und zum anderen berücksichtigt er
nicht systematisch, dass auch Mehrheitsregierungen im Hinblick auf die Gesetzge-
bungshürde Minderheitsstatus haben können.

Der hier vorgeschlagene Ansatz vermeidet diese Probleme. Zum einen macht er es
überflüssig, den beiden Demokratiedimensionen generelle Handlungslogiken zuzuord-
nen. Diese Dimensionen sind direkt interpretierbar, weil sie die beiden grundlegenden
institutionellen Dimensionen jeder repräsentativen (parlamentarischen) Demokratie ab-
bilden: das elektorale System zur Wahl von Repräsentanten und das legislative System
zur Entscheidungsfindung zwischen den Repräsentanten. Zum anderen ermöglicht der
Ansatz die analytische Trennung zwischen Institutionen und Verhalten und bietet da-
mit die Chance, Goodins Punkt über den Unterschied zwischen gemeinsamer und ge-
trennter Verantwortung von legislativen Akteuren einer systematischen Analyse zu un-
terziehen. Diese soll im Folgenden skizziert werden.

Der Ausgangspunkt ist ein empirisches Rätsel, das sich aus den Abbildungen 4 und
5 ergibt: Immer wenn die tatsächliche Unterstützung von Regierungen die diagonale
Gesetzgebungshürde nicht überschreitet – wenn also eine Form von Minderheitsregie-
rung vorliegt –, dann kann es im Prinzip zu wahlstrategischen Blockaden im Sinne von
Goodin (1996: 331) kommen. Weil Regierung und Opposition im Wettbewerb stehen
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und keine gemeinsame Verantwortung gegenüber den Wählern tragen, kann es im In-
teresse der Opposition liegen, eine inhaltlich mögliche Einigung zu vermeiden, um der
Regierung Schaden zuzufügen. Dieser Mechanismus ist in Deutschland gut bekannt.
Regierungen verfügen häufig nicht über die notwendigen Gesetzgebungsmehrheiten,
um den Bundesrat oder das Verfassungsgericht als Vetospieler zu „absorbieren“ (Tsebe-
lis 2002: 26–30), und die daraus folgenden strategischen Blockadeanreize der Opposi-
tion werden häufig angeführt, um die Blockadeanfälligkeit der deutschen Politik zu er-
klären (Scharpf 2000: 315–318). Wenn dies aber der kausale Mechanismus ist, warum
gibt es dann in der Literatur über skandinavische Minderheitsregierungen so wenig
über strategische Blockaden zu lesen? Wenn die Oppositionsakteure auch dort institu-
tionelle Anreize zu „antagonistischem“ Verhalten haben, wie passt dies mit den beob-
achtbaren Mustern „konsensualen“, kompromissorientierten Verhaltens zusammen?

Diese Fragen werden von Lijpharts Analyse überdeckt statt beantwortet. Ich argu-
mentiere, dass die legislative Mehrheitsregel selbst als Gegengewicht gegen Blockadean-
reize wirken und somit die Kompromissbildung im Gesetzgebungsprozess fördern
kann. Um dieses Argument zu entwickeln, ist der formale Modellrahmen, mit dem die
Vetospielertheorie arbeitet (Tsebelis 2002), hilfreich. Abbildung 6 stellt einen zweidi-
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Abbildung 6: Legislative Koalitionsbildung bei unterschiedlichen Entscheidungsregeln
und Verhaltensorientierungen

Quelle: Eigene Darstellung.

Angaben: Siehe Text.
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mensionalen Politikraum dar. Die eingezeichneten Punkte G und O1–O3 repräsentie-
ren die Idealpunkte einer Regierungspartei und dreier Oppositionsparteien. SQ steht
für den legislativen Status quo. Die (unvollständig) eingezeichneten Kreislinien stellen
„Indifferenzkurven“ dar, die durch den Status quo verlaufen. Wir betrachten zunächst
nur die durchgezogenen Linien, die zum Standardmodell gehören. Es wird angenom-
men, dass alle Akteure versuchen, die Gesetzgebung zu ihrem eigenen Idealpunkt hin-
zubewegen. Deshalb bevorzugen sie alle Vorschläge (Punkte) innerhalb der Kreislinien
gegenüber dem Status quo. Diese Menge von Punkten nennt man auch Präferenzmenge
(preferred-to-set). Die Schnittmenge aller Akteure, deren Zustimmung zur Änderung
des Status quo unter der jeweiligen Entscheidungsregel notwendig ist, nennt man auch
Einigungsmenge (win-set).

Anhand der Abbildung lässt sich zunächst die Bedeutung einer Form von Agen-
da-Setzer-Macht präzisieren, der Vorschlagsmacht. Nehmen wir an, dass es sich bei der
Regierung G um eine Minderheitsregierung handelt, und dass jede der drei Opposi-
tionsparteien Oi über eine ausreichende Anzahl von Mandaten verfügt, um ihr zu einer
absoluten Gesetzgebungsmehrheit zu verhelfen. Gilt die Mehrheitsregel, kann sich G
den geeigneten Koalitionspartner auswählen, hier O1. Vorschlagsmacht hat die Regie-
rung, wenn sie O1 ein Angebot machen kann, das diese Partei nur annehmen oder ab-
lehnen kann. G kann dann innerhalb der Einigungsmenge mit O1 frei auswählen, wel-
che Policy den Status quo ablösen soll. Im dargestellten Fall entspricht diese Einigungs-
menge der gesamten Präferenzmenge der Regierung, weshalb diese ihren eigenen Ideal-
punkt durchsetzen kann.

Nach Tsebelis (2002: 111–114) ist Agenda-Setzer-Macht die Quelle von Exekutiv-
dominanz. Die zentralen Instrumente sind die Verknüpfung einer Sachfrage mit einer
Vertrauensfrage und die Macht, den „letzten“ Änderungsantrag zu stellen (Döring
2005). Tsebelis argumentiert auch, dass die oben dargestellte Situation für Einpartei-
en-Minderheitsregierungen typisch ist, weshalb diese im Allgemeinen kaum Kompro-
misse machen müssten. Er erkennt aber an, dass die Nützlichkeit von Vorschlagsmacht
letztlich von der Vetospielerkonstellation – und damit indirekt vom Demokratietyp –
abhängt. Abbildung 6 macht dies deutlich. Erhöht man das Mehrheitserfordernis zur
Veränderung des Status quo derart, dass die Regierung die Zustimmung von zwei der
drei Oppositionsparteien benötigt, kann sie ihren eigenen Idealpunkt trotz Agenda-Set-
zer-Macht nicht mehr durchsetzen. Sie kann entweder mit O1 und O3 oder mit O1
und O2 eine Einigung erzielen, aber ihr eigener Idealpunkt würde für O2 und O3 eine
Verschlechterung gegenüber dem Status quo bedeuten. Noch schlechter sieht es für die
Regierung aus, wenn die Einstimmigkeitsregel gilt und alle Oppositionsparteien zu-
stimmen müssen. Die Agenda-Setzer-Macht der Regierung ist in diesem Fall wertlos,
weil die Einigungsmenge, innerhalb derer sie frei wählen könnte, leer ist.

Ganghof/Bräuninger (2006) integrieren eine Form elektoraler Anreize in das Stan-
dardmodell. Sie formalisieren folgende Idee: Akteure achten nicht nur darauf, ob sie
sich durch einen Gesetzgebungsvorschlag gegenüber dem Status quo besser stellen, son-
dern setzen das Ausmaß der Verbesserung in Beziehung zu ihren eigentlichen Zielen,
welche durch ihren Idealpunkt definiert werden. Jeder Akteur hat einen „Entbehrungs-
quotienten“, der festlegt, wie stark er seinem eigenen Idealpunkt näher kommen muss,
bevor er einer Änderung des Status quo zustimmt. Oppositionsparteien schließen sich
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nur dann zu einer Gesetzgebungskoalition mit der Regierung zusammen, wenn sie da-
durch gegenüber der Regierung keine elektoralen Nachteile erleiden. Dadurch
schrumpfen ihre Entbehrungsquotienten und in der Folge ihre Präferenzmengen. Die
gestrichelten Indifferenzkurven in Abbildung 6 visualisieren die Argumentation. Alle
drei Oppositionsparteien haben verkleinerte Präferenzmengen. Sie stimmen nur Vor-
schlägen zu, die mindestens 50 Prozent näher zum eigenen Idealpunkt liegen als der
Status quo.14 In der Terminologie von Ganghof und Bräuninger verhalten sich die
Oppositionsparteien „nicht-akkommodierend“. Die Präferenzmenge der Regierung
bleibt dagegen im dargestellten Fall unverändert.

Die Konsequenzen des nicht-akkommodierenden Verhaltens sind intuitiv klar. Da
die Einigung zwischen den Parteien schwieriger wird, kommt der Flexibilität der Regie-
rung bei der Wahl des Partners und damit der Entscheidungsregel eine größere Bedeu-
tung zu. In Abbildung 6 drückt sich dies dadurch aus, dass auch bei supermajoritären
Entscheidungsregeln unterhalb der Einstimmigkeit keine Einigungsmenge zwischen Re-
gierung und potentiellen Unterstützungsparteien besteht. Genauer: Braucht die Regie-
rung neben O1 entweder O2 oder O3 für eine hinreichende Mehrheit, kommt es zu ei-
ner wahlstrategisch motivierten Blockade. Der Grund ist, dass die Oppositionsparteien
nur dann mit der Regierung ins Boot steigen, wenn die neue Politik deutlich näher an
ihrem eigenen Idealpunkt liegt als der Status quo. Die Regierung kann O2 und O3
aber ein solches Angebot nicht machen, weil sich die jeweiligen Präferenzmengen nicht
überschneiden.

Anders bei Anwendung der Mehrheitsregel: Die Regierung kann allein auf die Un-
terstützung von O1 bauen. Diese Partei verhält sich zwar auch nicht-akkommodierend,
aber dies verhindert eine Einigung nicht, weil die Regierung in der Lage ist, O1 einen
hinreichend großen Policy-Gewinn anzubieten. Besitzt die Regierung also Agenda-Set-
zer-Macht, kann sie sich mit O1 auf den Punkt e1 einigen. Dies impliziert einerseits –
anders als bei Tsebelis – eine Konzession an O1. Die wahlstrategischen Anreize der Op-
positionsparteien verschaffen ihnen eine glaubwürdige Drohung zur Ablehnung von Po-
litikvorschlägen, die zwar für sie eine Verbesserung gegenüber dem Status quo darstel-
len, aber nicht gut genug sind. Diese Drohung wirkt als Gegengewicht zur Agen-
da-Setzer-Macht der Regierung. Andererseits ist das Ausmaß der Konzession in Abbil-
dung 6 relativ klein, weil die Regierung auf die Unterstützung eines Akteurs setzen
kann, der stark von der Änderung des Status quo profitiert. Kurz: die Mehrheitsregel
gibt einer in der Mitte des Politik-Raums angesiedelten Minderheitsregierung die not-
wendige Flexibilität, um sich den am besten geeigneten Kooperationspartner auszusu-
chen; und es ist genau diese Flexibilität, die strategischen Blockaden entgegenwirkt.
Dies könnte helfen zu erklären, warum bei skandinavischen Minderheitsregierungen
zwar nicht-akkommodierendes Verhalten von Oppositionsparteien sichtbar ist (Gang-
hof/Bräuninger 2006), es aber in diesen Ländern vergleichsweise selten zu wahlstrategi-
schen Blockaden zu kommen scheint.
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genaue Größe ist für das folgende Argument zweitrangig. Der Quotient ist eine fiktive Varia-
ble, die analytischen Zwecken dient und für die es kein direktes empirisches Pendant gibt. Das-
selbe gilt m.E. auch für die anderen Parameter des räumlichen Modells.



5. Vor- und Nachteile der Konzentration auf parlamentarische Systeme

Dieser Abschnitt diskutiert die Vor- und Nachteile der Konzentration auf parlamentari-
sche Systeme. Der hier vorgestellte Messansatz ist grundsätzlich auf präsidentielle De-
mokratien übertragbar. Dadurch werden allerdings die konzeptionellen Grundlagen un-
schärfer, weil es in präsidentiellen Systemen mehr als eine Delegationskette von Wäh-
lern zu den an der Gesetzgebung beteiligten Repräsentanten gibt (vgl. Strøm 2000).
Dies lässt bei vielen Fragestellungen durchaus die Konzentration auf einen Regimetyp
ratsam erscheinen. Auch Lijphart ist es letztlich nicht gelungen, den Regime-Unter-
schied überzeugend zu überbrücken (z.B. Taagepera 2003: 15). Aus empirischer Sicht
gibt es vor allem zwei Gründe dafür, sich auf parlamentarische Systeme zu beschrän-
ken.

Erstens: Da sich präsidentielle und parlamentarische Systeme durch unterschiedli-
che Grundlogiken auszeichnen, konzentriert sich ein Großteil der theoretisch angeleite-
ten Forschung über empirische Muster von Akteursinteraktionen auf einen der beiden
Typen. Eine institutionell orientierte Kartierung parlamentarischer Demokratien er-
möglicht es, die Demokratietypologie besser mit einzelnen Teilliteraturen zu verknüp-
fen, was zu neuen Forschungsperspektiven führen kann. Ein Beispiel ist die Bildung
übergroßer Kabinette. Lijphart (1999: 103) selbst diskutiert die Tatsache, dass übergro-
ße Koalitionen durch supermajoritäre Entscheidungsregeln gefördert werden können,
und es gibt die so genannte Lijphart/Sjölin-Vermutung, der zufolge übergroße Koali-
tionen gebildet werden, um Mehrheiten in (starken) zweiten Kammern zu sichern. Vol-
den und Carruba (2004) testen diese Vermutung als eine von mehreren Hypothesen
über die Bildung übergroßer Koalitionen in parlamentarischen Demokratien (unter
Einbeziehung der Schweiz) und finden keine empirische Unterstützung. Nimmt man
indes die oben diskutierte Additivität und funktionale Äquivalenz von Vetopunkten
ernst, ist dieser Befund nicht unbedingt erstaunlich, da die Autoren nur einen Veto-
punkt isoliert betrachten. Eine alternative Hypothese wäre, dass die effektive Gesetzge-
bungshürde, gemessen durch einen umfassend konstruierten Vetopunkt-Index, die
Wahrscheinlichkeit übergroßer Koalitionen erhöht.

Zweitens: Die Konzentration auf parlamentarische Demokratien erlaubt eine kon-
zeptionell konsistente eindimensionale Messung des Demokratietyps. Es geht dabei um
die Annäherung an die Diagonale in Abbildung 2 oben. Bei Einbeziehung präsidentiel-
ler Demokratien ist dies erheblich schwieriger, u.a. weil sich diese im Allgemeinen
durch eine geringere Fraktionsdisziplin auszeichnen. Dies ist zum Teil eine direkte Fol-
ge der fehlenden Vertrauensbeziehung zwischen Regierung und Parlament (z.B. Gal-
lagher et al. 2001: Kapitel 2–3). Für präsidentielle Systeme ist es plausibel, Mehrheits-
wahlsysteme als Vetopunkt zu behandeln (Huber et al. 1993), weil in Abwesenheit an-
derer starker Instrumente zur Herstellung von Fraktionsdisziplin die einzelnen Abge-
ordneten ein institutioneller Einflusspunkt für Interessengruppen sein können. In par-
lamentarischen Demokratien ist es umgekehrt plausibel, Verhältniswahlsysteme als
Quasi-Vetopunkt zu betrachten (Schmidt 1993: 387), weil diese die Wahrscheinlichkeit
von Einparteienmehrheitsregierungen und somit auch die Bedeutung innerparteilicher
Machtmittel zur Durchsetzung der Regierungspolitik reduzieren. Mischt man aber bei-
de Regimetypen, ist eine einheitliche Kodierung des Wahlsystems schwierig, weshalb es
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aus vielen Vetopunkt-Indizes wieder entfernt wurde (Schmidt 2000: 352–353; Huber/
Stephens 2001: 372, Fn. 10). Konzentriert man sich indes auf parlamentarische Syste-
me, kann ein entsprechender Index als Annäherung an das erweiterte Spektrum der
Demokratie in Abbildung 2 verstanden werden.

6. Schluss

Dieser Beitrag hat eine institutionelle, zweidimensionale Bestimmung des Typs parla-
mentarischer Demokratien vorgeschlagen, im Hinblick auf das Wahlsystem einerseits
und Vetopunkte andererseits. Die Messung basiert auf einer konsistenten zweidimen-
sionalen Konzeptualisierung, die an zentrale Kontroversen der normativen Demokratie-
theorie anschließt. Es werden drei Grundtypen der parlamentarischen Demokratie un-
terschieden: die pluralitäre, die majoritäre und die supermajoritäre Demokratie. Die in-
stitutionelle Bestimmung von Demokratietypen kann systematisch zu handlungstheore-
tischen Analysen in Beziehung gesetzt werden, und sie bleibt offen für unterschiedliche
Erklärungen ähnlicher beobachtbarer Verhaltensmuster von Regierungen und Fraktio-
nen.

Die beiden wichtigsten substantiellen Ergebnisse des Beitrags betreffen den Typ der
majoritär verfassten Demokratie. Normativ ist die wichtigste Variante dieses Typs – die
Kombination von Proporzprinzip bei der Wahl von Repräsentanten und Mehrheits-
prinzip im Gesetzgebungsprozess – die am nächsten liegende Institutionalisierung von
politischer Gleichheit als demokratischem Grundprinzip (Christiano 1996). Sie privile-
giert weder eine Gestaltungsminderheit noch eine Verhinderungsminderheit. Aus posi-
tiver Sicht zeigt sich, dass die Anwendung der Mehrheitsregel im Gesetzgebungsprozess
nicht automatisch zu antagonistischem Verhalten führt. Unter bestimmten Bedingun-
gen ist das Gegenteil der Fall: Die „Instabilität“ der Mehrheitsregel kann die Suche
nach möglichst breitem Konsens fördern; und die Macht, welche die Mehrheitsregel
dem Agenda-Setzer verleiht, kann als Gegengewicht zu strategischen Blockadeanreizen
von Parteien wirken. Die Kontextbedingungen besser zu verstehen, unter denen die le-
gislative Mehrheitsregel diese Kompromiss fördernde Wirkung entfaltet, ist eine zentra-
le Aufgabe der vergleichenden Politikwissenschaft. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müs-
sen indes institutionelle Regeln und beobachtbare Verhaltensmuster systematisch unter-
schieden werden.
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Anhang

Abbildung A-1: Vollständiger Raum repräsentativer Entscheidungssysteme

Erläuterung:
Abbildung 2 im Text stellt nur einen Ausschnitt des theoretisch möglichen zweidimensionalen
Raums repräsentativer Entscheidungssysteme dar. Abbildung A-1 stellt den vollständigen Raum
dar. Die zur Erreichung einer absoluten Parlamentsmehrheit notwendige Wählerunterstützung,
ES, erstreckt sich theoretisch von 1 bis N, die zur Veränderung des legislativen Status quo notwen-
dige zusätzliche Wählerunterstützung, LS, von 0 bis N – 1. In dieser Konzeptualisierung wird der
Extremfall der Diktatur also durch eine einzige Kombination (ES = 1, LS = 0) repräsentiert (vgl.
Nagel 2000), der andere Extremfall der „Einstimmigkeitsdemokratie“ hingegen durch ein Konti-
nuum von Kombinationen. Dadurch entsteht die Form eines Dreiecks: In der einen „Einstimmig-
keits-Ecke“ wird das institutionelle Einstimmigkeitserfordernis ausschließlich im Wahlsystem er-
zeugt (ES = N, LS = 0), in der anderen fast ausschließlich im legislativen System (ES = 1,
LS = N – 1).
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